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Zahlungen für die Ablösung eines Vor-
behaltsnießbrauchs an Gesellschaftsan-
teilen unterliegen nicht der Steuer

Nießbrauchvorbehalte werden bei der Vermö
gensübertragung zu Lebzeiten häufig dazu 
verwendet, um die schenkungsteuerliche Be
messungsgrundlage zu vermindern und damit 
die Schenkungsteuer zu optimieren. Neben der 
schenkungsteuerlichen Sichtweise ist in den letzten 
Jahren jedoch auch vermehrt die ertragsteuerliche 
Sicht in den Vordergrund gerückt.

Zuletzt hatte das Finanzgericht Köln zu der Frage 
geurteilt, ob die Zahlungen, die einer Nießbrauch
berechtigten im Zusammenhang mit der ent
geltlichen Ablösung ihrer Nießbrauchrechte an 
Kapitalgesellschaftsanteilen zugeflossen sind, 
einkommensteuerpflichtig sind.

Das Finanzgericht Köln kam dabei zu dem Ergebnis, 
dass die Abfindungszahlung hier keine Einkünfte 
darstellen kann und dementsprechend nicht der 
Einkommensteuer unterliegt.

Entscheidend war, dass das Nießbrauchrecht der 
Nießbrauchberechtigten keine Dispositionsbefugnis 
über die Einkommensquelle (hier: der Dividen
denanspruch) eingeräumt hat und die Position der 
Nießbraucherin damit nicht über das bloße 

Empfangen der Einkünfte hinausging. Denn für die 
Zurechnung von Einkünften aus Kapitalvermögen 
ist es nicht ausreichend, einen Anspruch auf den 
Gewinnanteil zu haben. Es bedarf zusätzlich der 
wesentlichen Verwaltungsrechte und insbesondere 
der Stimmrechte. Da im vorliegenden Fall keine 
grundlegenden Einkünfte aus Kapitalvermögen vor
lagen, kann die Entschädigung, die für das Aufge
ben des Nießbrauchrechts gezahlt wurde, ebenfalls 
keine steuerbaren Einkünfte darstellen.

In der Praxis wird es – vorbehaltlich der Überprü
fung durch den Bundesfinanzhof – von großer 
Bedeutung sein, ob dem oder der Nießbrauchbe
rechtigten ein Dispositionsrecht zusteht oder nicht. 
Das Ergebnis hat entscheidende Bedeutung für 
die Frage, wem die laufenden Einkünfte steuerlich 
zuzurechnen sind und ob eine entgeltliche Ablösung 
der Steuer unterliegt.

(FG Köln, Urteil vom 29. Februar 2024, Az.  
7 K 95/23, Revision beim BFH, Az. IX R 14/24)

Hinweis: Das Urteil ist aufgrund der Revision 
noch nicht rechtskräftig. Der Bundesfinanzhof 
wird sich daher zukünftig mit zwei Fällen der 
entgeltlichen Ablösung von Nießbrauchrech
ten befassen dürfen. Denn neben der Revi
sion gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln 
läuft bereits ein weiteres Revisionsverfahren 
gegen ein Urteil des Finanzgerichts Münster 
vom 12. Dezember 2023, in dem es um die 
Frage geht, ob die entgeltliche Ablösung eines 
Nießbrauchrechts an einem Grundstück zu 
einem privaten Veräußerungsgeschäft führen 
kann.

In einem ähnlichen Fall hat der BFH (Az. IX R 
5/24) in der Zwischenzeit bestätigt, dass die 
Ablösung des Nießbrauchs nicht der Steuer 
unterliegt, wenn der Vorbehaltsnießbraucher 
oder die Vorbehaltsnießbraucherin nicht 
wirtschaftlicher Eigentümer oder wirtschaftliche 
Eigentümerin der GmbHAnteile ist.
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Teilentgeltliche Immobilienübertragungen 
im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge

Nicht selten kommt es in der Praxis, insbesondere 
in der Nachfolgeplanung, zu teilentgeltlichen Immo
bilienübertragungen im Rahmen der vorweggenom
menen Erbfolge.

In einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Nieder
sachen war streitig, ob es durch eine teilentgeltliche 
Übertragung im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge zu einem (anteiligen) steuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinn kommt oder nicht. 

Ein privates Veräußerungsgeschäft (auch als Speku
lationsgeschäft bezeichnet) hat den Zweck, den 
realisierten Wertzuwachs im Privatvermögen zu be
steuern. Bei Grundstücken liegt ein solches privates 
Veräußerungsgeschäft vor, wenn der Zeitraum zwi
schen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 
zehn Jahre beträgt. Da das Grundstück im Urteils
sachverhalt im Jahr 2014 erworben und im Jahr 
2019 teilentgeltlich veräußert wurde, berücksichtigte 
das Finanzamt einen Veräußerungsgewinn, der der 
Einkommensteuer unterliegt. Hierbei hat das Fi 
nanzamt den teilentgeltlichen Veräußerungsvorgang 
anhand der Verkehrswerte in einen entgeltlichen 
und einen unentgeltlichen Vorgang aufgeteilt.  
Der entgeltliche Teil war steuerpflichtig.

Der Steuerpflichtige vertrat jedoch eine andere 
Auffassung: Seiner Meinung nach ist es nicht Sinn 
und Zweck von privaten Veräußerungsgeschäften, 

Übertragungen im Rahmen der vorweggenomme
nen Erbfolge im Bereich des Privatvermögens mit 
Ertragsteuern zu belasten.

Das Finanzgericht folgte in seinem Urteil der 
Meinung des Steuerpflichtigen. Nach Auffassung 
des zuständigen Senats scheiden teilentgeltliche 
Übertragungen im Rahmen der vorweggenomme
nen Erbfolge für die Besteuerung eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts aus. Laut Senat kann es 
bei Übertragungen unterhalb der historischen 
Anschaffungskosten (Betrag, der für den Erwerb 
aufgewendet werden musste) – wie im Streitfall – 
zu keinem „realisierten Wertzuwachs“ kommen, der 
der Ertragsteuer zugänglich ist. Ansonsten würde 
ein fiktiver steuerlicher Ertrag ohne einen positiven 
Cashflow beim Übertragenden zusätzlich der Ertrag
steuer unterliegen, wobei dieser gar keinen Vermö
genszuwachs hat.

Weiter sieht das Finanzgericht keinen Anlass, eine 
Aufteilung des einheitlichen Übertragungsvertrags 
im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge in 
einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil 
anhand des Verkehrswerts vorzunehmen. Da es 
bislang nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob durch 
die Aufteilung in einen entgeltlichen und einen un
entgeltlichen Teil ein fiktiver Überschuss im Rahmen 
von privaten Veräußerungsgeschäften steuerpflichtig 
ist, hat das Finanzgericht die Revision zugelassen.

(FG Niedersachen, Urteil vom 29. Mai 2024,  
Az. 3 K 36/24, Revision beim BFH, Az. IX R 17/24)
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Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrech-
nungsbeschränkung für Termingeschäfte 

Die Verlustverrechnungsbeschränkung, die erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2021 anzuwenden ist, 
beschränkt die Verrechnung von Verlusten aus Ter
mingeschäften mit Gewinnen aus Termingeschäften 
im Privatvermögen auf 20.000 Euro. Damit können 
sich Verluste aus Termingeschäften jährlich nur in 
Höhe dieses Betrags auswirken. Darüber hinaus 
besteht ein gesonderter Verlustverrechnungskreis 
und die übersteigenden Verluste können in den fol
genden Jahren jeweils in Höhe von 20.000 Euro mit 
Gewinnen aus Termingeschäften verrechnet werden. 
Diese Regelung sorgt gerade bei Tradern für Unmut, 
da sich trotz eines rechnerischen Ausgleichs von 
Gewinnen und Verlusten ein steuerlicher Gewinn 
ergeben kann, der versteuert werden muss.

Beispiel: Ein Steuerpflichtiger erzielt in einem 
Jahr Gewinne aus Termingeschäften in Höhe 
von 500.000 Euro und Verluste in derselben 
Höhe. Für den Steuerpflichtigen ein ausgegli
chenes Ergebnis ohne einen rechnerischen Ge
winn. Innerhalb der Einkommensteuererklärung 
ist jedoch die Verlustverrechnungsbeschränkung 
anzuwenden, sodass von den Verlusten in Höhe 
von 500.000 Euro lediglich 20.000 Euro berück
sichtigt werden können. 

Damit entsteht ein „fiktiver“ Gewinn von 
480.000 Euro, der im Rahmen der Einkommen
steuererklärung zu versteuern ist. Die nicht ver
rechenbaren Verluste können erst mit Gewinnen 
in der Zukunft verrechnet werden.
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Bei einem Aussetzungsverfahren hat der Bundes
finanzhof bei der gebotenen summarischen Prüfung 
die Verlustverrechnungsbeschränkung für Ter
mingeschäfte nach §20 Abs. 6 Satz 5 EStG nicht mit 
dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz für vereinbar 
erklärt. Der Bundesfinanzhof hat vielmehr ernstliche 
Zweifel, dass der allgemeine Gleichheitsgrundsatz 
des Art. 3 Abs. 1 GG verletzt ist. Dieser verlangt 
vom Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und 
wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln.

Der Bundesfinanzhof erkennt in der Verlustver
rechnungsbeschränkung für Termingeschäfte eine 
doppelte Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, 
die Verluste aus Termingeschäften erzielen:  
Zum einen werden Steuerpflichtige, die Verluste aus 
Termingeschäften erzielt haben, durch die Verlust
verrechnungsbeschränkung gegenüber Steuer
pflichtigen mit Verlusten aus anderen Kapitalanlagen 
insoweit ungleich behandelt, dass die Verluste aus 
Termingeschäften nur mit Gewinnen aus Termin 
geschäften und nicht mit Gewinnen aus anderen 
Kapitalanlagen verrechnet werden können.

Zum anderen wird die Ungleichbehandlung dadurch 
verschärft, dass die Beschränkung entgegen den 
Vorgaben des objektiven Nettoprinzips (Besteuerung 
der Nettoeinnahmen) zu einer asymmetrischen Be
steuerung führt. Wie im obigen Beispiel aufgeführt, 
können daher wirtschaftlich nicht erzielte Gewinne 
besteuert werden, sofern die Differenz von Gewin
nen und Verlusten aus Termingeschäften die Grenze 
von 20.000 Euro übersteigt. 



Weiterer Autor dieses Artikels:
Marvin Mühlenstädt

Nach der summarischen Prüfung des Bundes 
finanzhofes bestehen auch keine tragfähigen sach
lichen Rechtfertigungsgründe, die die dargelegte 
Ungleichbehandlung rechtfertigen können.

(FG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom  
5. Dezember 2023, Az. 1 V 1674/23, BFH,  
Beschluss vom 7. Juni 2024, Az. VIII B 113/23)
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Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und 
deren verbundene Unternehmen unzulässig.

Hinweis: Durch das Jahressteuergesetz 2024 
ist der gesonderte Verlustverrechnungskreis für 
Termingeschäfte aufgrund der verfassungsrecht
lichen Bedenken – zugunsten der Steuerpflichti
gen – aus dem Gesetz gestrichen worden.  
Die Aufhebung gilt in allen offenen Fällen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden – hier können 
Sie unseren Private Clients & Family Offices 
Newsletter abonnieren.
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